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charakter zuwenden, die dem Sparer tuber den Weg
einer Bank zugédnglich sind.

Die Aktie verkorpert das Miteigentum an einer Ak-
tiengesellschaft. Weil an unseren Wertpapierborsen die
Aktien im allgemeinen in einer bestimmten Minimal-
Anzahl gehandelt werden, benétigt ein Erwerber eine
manchmal recht betréchtliche Summe, um Aktiondr
einer Gesellschaft werden zu ko6nnen. Diese Summe
liegt nicht immer im Rahmen dessen, was ein Sparer
aufbringen kann oder {iberhaupt in Aktien anlegen
mochte, Auch liegt dem Kauf von Aktien einer einzi-
gen Gesellechaft mehr Risiko inne, als wenn dieser
Kauf viele Gesellschaften, oder sagen wir sogar viele
Industriczweige in verschiedenen Léindern auf allen
Kontinenten unserer Welt, umfasst.

Die Banken, im Bestreben, auch dem Kleinsparer die
Moglichkeit zum Erwerb von Wertpapieren mit Sach-
wertcharakter einzuriumen, haben sich der Schaffung
und dem Aufbau von sogenannten «Fonds» zugewen-
det. Wir kennen in der Schweiz solche Fonds in grosser
Zahl, die teilweise eine geradezu spektakuldre Ent-
wicklung hinter sich haben und deren Fondsanteile
sich in 10 bis 15 Jahren im Wert mehr als verdoppelt
haben. Die den Fonds vom Sparpublikum zur Anlage
anvertrauten Gelder werden auf verschiedene Weise
reinvestiert. Entweder sind wir mit dem Ankauf von
Fondsanteilen an einem Fonds beteiligt, der aus-
schliesslich Liegenschaften, vor allem solche mit Woh-
nungen, Garagen, hin und wieder auch Ladengeschif-
ten, erwirbt oder diese Objekte auf Bauland neu er-
stellt, oder wir wenden uns mit einem Kauf einem
Fonds zu, der nur Aktien und Schuldscheinforderun-
gen inldndischer Unternehmen, oder dann von Unter-
nehmen der verschiedensten Wirtschaftszweige in ganz
Europa oder der ganzen Welt in ihr «Wertschriften-
Portefeuille» aufnimmt. Die Verwaltung dieser Fonds
liegt immer in den Hé&nden von besonders gegriindeten
Gesellschaften, in denen Leute tidtig sein miissen, die
eine griindliche volkswirtschaftliche Schulung genossen
und sich lange Jahre auf allen Gebieten der Geldan-
lage betétigt haben.

Wer sich an einem Immobilien- oder einem Wert-
schriftenfonds beteiligen mochte, legt sein Geld in
«Fonds-Anteilen» an. Diese haben nicht, wie Obligatio-
nen und Aktien, einen festen Nennwert, der fiir den
Bezug des Zinses oder der Dividende die Grundlage
bildet. Auf den Fondsanteilen wird jiahrlich ein varia-
bler Betrag ausgeschiittet, der sich nach den in den
Fonds geflossenen Ertridgnissen aus den Mietzinsen
(Immobilienfonds) cder aus den Wertpapieren (Wert-
schriftenfonds) richtet.

Iis darf angenommen werden, dass eine gewandte und
erfolgreiche Fondsverwaltung den Wert der Anteile im
Laufe der Jahre betridchtlich vermehren kann. Die
Teilhaberschaft an einem Immobilienfonds wird eine
eher ruhige Entwicklung haben, doch leuchtet ein, dass
der Erwerb von Liegenschaften in allen Teilen unseres
Landes angesichts der stidndig steigenden Baukosten
und der Wertvermehrung der fondseigenen Grund-
stlicke Gewéhr fiir eine Wertzunahme bei den Fonds-
anteilen bietet. Anteile von Wertschriftenfonds sind
eher Kursschwankungen unterworfen, doch zeigen die
gemachten Erfahrungen mit den seit Jahren bestehen-
den Fonds, dass auch diese einem eine reelle Chance
zur Vermogensbildung bieten.

Was ist der Investplan?

Als letzte Errungenschaft auf dem Sektor der
dynamischen Geldanlage bleibt noch der bei den gros-
seren Banken bekannte «Investplan» zu erwédhnen.
Wer nicht allzuviel von seinem Einkommen beiseite le-
gen kann, soll sich vornehmen, systematisch und nach
einem im voraus bestimmten Sparplan monatlich 50,
100 oder mehr Franken zu eriibrigen, bis er eine Sum-
me von z. B. Fr. 5000.— erreicht hat. Er legt seine Mo-
natsbetriage mit vielen andern Leuten zusammen und
erwirbt sich schrittweise Anteile eines im voraus ge-
wahlten Fonds. Damit beteiligt er sich an einem Lie-
genschaftenbesitz oder an einem vielgestaltigen Ak-
tienpaket, einem Gesamtvermogen, das bei gekonnter
sorgféltiger Verwaltung immer weiter im Wert an-
wéchst.

Mit seinen monatlichen Zahlungen kann ein Invest-
plan-Teilnehmer gegen Bezahlung einer Kkleinen
Prdmie, die jeweils mit dem Monatsbetrag verrechnet
wird, eine Todesfall- und Invaliditdts-Versicherung
verbinden. Dies bedeutet, dass z. B. die Ehefrau beim
Ableben des Mannes von der Weiterfiihrung des abge-
schlossenen Investplanes von den Monatszahlungen
entbunden wird und die Versicherungsgesellschaft fiir
sie den Investplanvertrag bis zur eingegangenen Spar-
summe von z. B. Fr. 5000.— erfiillt.

Die vorbeschriebenen Hinweise, wie fiir das Alter iiber
die Banken vorgesorgt werden kann, sind eher liicken-
haft und bediirfen in jedem Falle noch einer wohlwol-
lenden weiteren Beratung durch Bankfachleute. Diese
Zeilen dienen lediglich dazu, herauszufinden, wie beim
Sparen tiberlegt und mit einer gewissen Konsequenz
vorgegangen werden soll. Damit schaffen Sie sich ein
eigenes, frei verfligbares Sparvermdégen. Wenn es hier-
mit gelungen ist, dem Leser Anregungen zu vermitteln
und ihn zum Nachdenken anzuregen, dann ist der
Zweck erfiillt. Arnold Bosshard

Orientierung liber die Einzelversicherung

Drei Saulen

In seiner Botschaft vom 16. September 1963 schreibt
der Bundesrat: «Die Sicherung unserer Bevdlkerung
gegen die wirtschaftlichen Folgen des Alters, des Todes
und der Invaliditdt erfolgt, wenn man von den sittli-

chen und familienrechtlichen Verpflichtungen absieht,
im wesentlichen auf drei Arten, ndmlich durch Selbst-
vorsorge (Sparen, Einzelversicherung), durch berufli-
che Kollektivversicherung (Pensions-, Gruppen- und
Verbandsversicherung) und durch die Sozialversiche-
rung sowie die ergidnzende Filirsorge. Diese spezifisch
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schweizerische Struktur der Vorsorgebestrebungen
darf durch die sechste AHV-Revision nicht verdndert
werden. Der Ausbau der Sozialversicherung soll viel-
mehr in der Weise erfolgen, dass ihre Leistungen auch
in Zukunft Grundlage und Anreiz fir die beiden tbri-
gen Sicherungsbestrebungen sind. Die AHV-Rente und
mit ihr die IV-Rente miissen also weiterhin Basislei-
stungen bleiben, die fiir sich allein die Bedtirfnisse der
Versicherten in den genannten Wechselfdllen des Le-
bens nicht zu decken vermogen.»

Soweit die offizielle Konzeption. Dass sie sinnvoll ist,
erkennt man, wenn man folgende Punkte beachtet:

1. Ideell gesehen: Dem Einzelmenschen sollte ein
Maximum an Bestimmungsfreiheit tiber seine Person,
was eine gewisse Verantwortung miteinschliesst, belas-
sen werden. Der Staat dagegen hat nur unterstilitzend,
koordinierend, nicht aber vo6llig bestimmend einzugrei-
fen, das heisst, er darf zum Beispiel keinesfalls allein
fiir unser Alter sorgen und damit allein Uber die
Gestaltung unseres Alters befinden.

2. Materiell gesehen: Die Hohe einer Altersrente ist si-
cher nicht allein davon abhéngig, ob einer in der
Schweiz wohnt oder nicht. Einerseits sind in Schaff-
haucen bekanntlich die Lebenskosten nicht so hoch wie
in Zirich, in Trogen dagegen tiefer als in Schaffhau-
sen, das heisst an verschiedenen Orten der Schweiz
kann man mit verschiedenen Minimalrenten auskom-
men. Damit ist aber nebst einer staatlichen Basis-
altersvorsorge eine regionale oder gar personliche
Altersvorsorge (Gruppen-, Verbands- und Einzelver-
sicherungen) gegeben. — Anderseits kann ein
pensionierter Beamter, Lehrer oder Polizist meistens

Alters-
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noch diverse bezahlte Nebenbeschiftigungen ausfiih-
ren, wahrend ein Bauarbeiter, Giesser  oder
Lastwagenchauffeur diese Moglichkeit oft nicht hat; es
ist daher verstdndlich, wenn einer der ersteren eine
weniger umfassende Altersvorsorge braucht als einer
der letzteren, das heisst, berufliche Kollektivversiche-
rungen sind angezeigt.

3. Organisatorisch gesehen: ITormalerweise steigen
Verwaltungskosten bei Vergrosserung der Verwaltung
starker als propcrtional an, das heisst, wird eine Ver-
waltung verdoppelt, steigen die Verwaltungskosten im
allgemeinen auf mehr als das Doppelte an. Aus diesem
Grund wiirde eine Zusammenfassung der gesamten Al-
tersvorsorge der Schweiz in einer zentralen Verwal-
tung einen betrachtlichen Anstieg der Unkosten be-
wirken.

Die Entwicklung der drei vom Bundesrat in seiner
Botschaft erwdhnten «Sdulen» der Alters- und Hinter-
lassenen-Vorsorge in der Schweiz, namlich der AHV,
der beruflichen Kollektivversicherungen (Personalvor-
sorge) und der Selbstvorsorge, mége eine Graphik aus
«Pro» Nr. 4, Basel 1966, veranschaulichen. Die Selbst-
vorsorge mittels Spar-, Einlage- und Depositenhef-
ten kann selbstverstdndlich nicht genau ermittelt wer-
dan, deshalb sind die entsprechenden Strecken in der
Graphik nicht ausgezogen.

Die Selbstvorsorge

Das Bundesgesetz iber Erginzungsleistungen zur
AHV/IV, das am 1. Januar 1966 in Kraft trat, bezweckt
mittels erheblicher Bundessubventionen den Kan-
tonen die Moglichkeit zu geben, jedem AHV- und IV-
Rentner die Existenzsicherung zu garantieren. Derje-
nige, der keinerlei Pension bezieht und keine oder eine
zu geringe private Altersvorsorge getroffen hat, wird
also nicht verhungern oder betteln miissen, er wird je-
doch mit einer Rente von der Hohe des Existenzmini-
mums Kkeine grossen Spriinge machen. Wer begribt
aber heute mit 65, mit einer mittleren Lebenserwar-
tung von noch weiteren 121/ Jahren und meistens noch
recht unternehmungslustig, bereits alle Sonderwiin-
sche? Es kann jedermann empfohlen werden, private
Altersvorsorge zu treffen, doch muss jenen dringend
geraten werden, diese zu treffen, welche keiner Pen-
sionskasse oder einer dhnlichen Institution angehdéren.
Da noch immer viele Heim- und Anstaltsleiter keine
Moglichkeit haben, sich an einer Fensions-, Gruppen-
oder Verbandsversicherung zu beteiligen, sei ndher auf
die private Altersvorsorge, und zwar insbesondere auf
deren versicherungsmaéssige Moglichkeiten eingetreten.
(Falls auch fiir das Alter der Ehefrau vorgesorgt wer-
den soll, kommt rein sparméssige Vorsorge nur in Fra-
ge, wenn bereits ein kleineres Kapital vorhanden ist.)

Versicherungen

Wie eben angetont, sollte ein verheirateter Mann nicht
nur sein Alter bedenken, sondern auch dasjenige seiner
Ehefrau, ja, er sollte eigentlich, aber das tut natiirlich
niemand gerne, sich hauptsidchlich mit der Moglichkeit
befassen, dass er stirbt und nur seine Frau alt wird. Zu
diesem Punkt ist in einer Broschiire der Pressestelle
der Vereinigung Schweizerischer Lebensversicherungs-



Gesellschaften zu lesen: «In der Schweiz leben gegen-
wiartig (1966) ungefiahr 240 000 Witwen, aber nur etwa
65 000 Witwer. Jeden Tag werden in unserem Lande 43
Frauen zu Witwen, dagegen nur 20 Ménner zu Wit-
wern. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Ehemann vor
der Frau stirbt, ist etwa doppelt so gross, als dass er
sie Uberlebt. Das ist der niichterne statistische Befund,
der die bekannte Tatsache bestédtigt, dass die Frauen
auch bei der durchschnittlichen Lebenserwartung
bevorzugt sind.»

Es gilt also zur Altersvorsorge von Ehepaaren Ver-
sicherungsformen zu berlicksichtigen, die dem mogli-
chen vorzeitigen Ableben des Ehemannes Rechnung
tragen. — Die wichtigsten Versicherungsarten, die der
Altersvorsorge dienen, sind:

1. Die gemischte Versicherung: Eine im Versicherungs-
vertrag festgelegte Summe wird wahrend x Jahren (=
Versicherungsdauer) im Todesfalle des Versicherten
den von ihm Beglinstigten (die im Versicherungsver-
trag bezeichnet sind) ausbezahlt, oder ihm selbst, falls
er nach Ablauf der x Jahre noch lebt. Zum Beispiel
kann ein 30jdhriger bei Bezahlung einer vierteljahrli-
chen Priamie von rund Fr. 203.— zugunsten seiner Ehe-
frau eine gemischte Versicherung mit Gewinnbeteili-
gung tber Fr. 30000.— (= Versicherungssumme) fir
die Dauer von 35 Jahren abschliessen. — Gewinnbetei-
ligung heisst: entweder die Priamie des Versicherten
wird nach den ersten 2 Jahren der Versicherungsdauer
den Gewinnen der Versicherungsgesellschaft entspre-
chend ermaéssigt, oder diesen Gewinnen entsprechend
wird die auszuzahlende Versicherungssumme erhdéht,
was im wesentlichen eine Absicherung gegen die Geld-
entwertung darstellt. — In unserem Beispiel kénnen
nun unter anderem folgende Fille eintreten: a) Beide
Ehepartner erleben den flinfundsechzigsten Geburtstag
des Mannes, die Versicherungsgesellschaft zahlt Fr.
30 000.— aus, welche es, auf die Bank gebracht, dem
Ehepaar gestatten, zirka 10 Jahre lang monatlich Fr.
300.— zu beziehen. b) Der Mann stirbt vor Erreichung
seines sechsundsechzigsten Altersjahres und vor seiner
Ehefrau, die Versicherungsgesellschaft zahlt bei sei-
nem Tode Fr. 30 000.— an die Witwe aus, welche dieses
Geld, falls sie noch jung ist, widhrend der Zeit, die viel-
leicht verstreicht bis zur Aufnahme einer Erwerbs-
tatigkeit oder bis zur Wiederverheiratung, gut gebrau-
chen kann, oder, falls sie schon alter ist, dieses Geld zu
ihrer Altersvorsorge bendtigt. ¢) Die Ehefrau stirbt vor
dem Ehemann, vor dessen fiinfundsechzigsten Ge-
burtstag. Der Witwer hat die Altersvorsorge fiir seine
Frau nicht mehr zu berticksichtigen, und er kann ent-
weder im Versicherungsvertrag neu als Begilinstigte im
Tedesfall vor seinem fiinfundsechzigsten Geburtstag
eine ihm wertvolle Person (oder auch mehrere Perso-
nen, z B. Kinder, Patenkinder) eintragen lassen, oder
er kann die gemischte Versicherung in eine reine Erle-
bensfallversicherung (siehe unten) umwandeln.

Sollten beide Ehegatten erwerbstéitig sein, kann die ge-
mischte Versicherung auf zwei Leben abgeschlossen
werden. Dies bewirkt, dass die Versicherungssumme
beim Ableben eines der beiden Versicherten (im Un-
terschied zur einfachen gemischten Versicherung also
auch beim Ableben der Ehefrau) ausbezahlt wird, spa-
testens jedoch nach Ablauf der vereinbarten Versiche-
rungsdauer.

2. Die Erlebensfallversicherung: Eine im Versiche-
rungsvertrag festgelegte Summe wird dem Versicher-
ten nach x Jahren, falls er dann noch lebt, ausbezahlt.
Da diese Versicherungsart nur einen Teil der Leistung
einer gemischten Versicherung umfasst, ist ihre Pramie
bei gleicher Versicherungssumme auch wesentlich
kleiner als diejenige der gemischten Versicherung.
Eine effektive Ersparnis macht jedoch nur derjenige,
der tatséchlich die x Jahre {iberlebt, da er dann x
Jahre lang kleinere Primien bezahlt hat und trotzdem
die abgemachte Summe erhalt. Stirbt dagegen der Ver-
sicherte innerhalb der x Jahre, wird im Falle der ge-
mischten Versicherung die Versicherungssumme an die
von ihm Beglnstigten ausbezahlt, im Falle der
Erlebensfallversicherung findet jedoch keine Auszah-
lung statt, und die bezahlten Prédmien verfallen. Die-
sem Verlust kann man entgehen, wenn man, bei etwas
erhohter Pridmie, eine Erlebensfallversicherung mit
Préamienriickgewdhr abschliesst. — Pramienriickge-
wihr heisst: Stirbt der Versicherte vor Ablauf der x
Jahre, werden den von ihm Beglinstigten die einbe-
zahlten Prémien abzliglich der Verwaltungskosten
riickerstattet. —

Die Altersvorsorge von Ehepaaren kann mit Hilfe der
Erlebensfallversicherung so vor sich gehen, dass fiir
beide Ehepartner eine Versicherung entweder auf das
Erleben des flinfundsechzigsten Altersjahres (die bei-
den Versicherungen konnen verschiedene Dauer ha-
ben) oder auf das Erleben des flinfundsechzigsten Al-
tersjahres des Mannes (die beiden Versicherungen ha-
ben gleiche Dauer) abgeschlossen wird. Billiger als die-
se erwdhnte Versicherungsart, aber seltener zu gebrau-
chen, ist die Erlebensfallversicherung eines Personen-
paares, welche einem Ehepaar, von dem beide Ehe-
partner nach x Jahren noch am Leben sind, die abge-
machte Versicherungssumme in Aussicht stellt.

3. Die Leibrente: Eine im Versicherungsvertrag festge-
legte Summe wird dem Versicherten monatlich (oder
vierteljdhrlich, halbjdhrlich, jdhrlich) bis an sein Le-
bensende (evtl. wiéhrend einer festgelegten Hochst-
dauer) ausbezahlt, erstmals nach einer abgemachten
Anzahl von Jahren (oder auch sofort beginnend). Zum
Beispiel kann sich so ein 40jahriger mittels 25 Jahre
dauerndem Pridmienzahlen einen monatlichen Er-
werbsersatz ab flinfundsechzigstem Altersjahr sichern,
der ihm zusammen mit den AHV-Auszahlungen die
Bestreitung der Lebenskosten gestattet. Ehepaaren bie-
tet die Leibrente die gleichen Moglichkeiten wie die Er-
lebensfallversicherung, mit dem einzigen Unterschied,
dass an Stelle der einmaligen Zahlung der Versiche-
rungsgesellschaft deren periodisch wiederkehrende
Zahlung tritt; auch eine Rentenversicherung mit
Pramienriickgewidhr kann abgeschlossen werden.

Damit wéren die drei wichtigsten Typen von Versi-
cherungen, die der privaten Altersvorsorge dienen
konnen, aufgezeigt. Sie lassen sich je nach persdnli-
chem Wunsch noch weitgehend variieren, insbesondere
durch Ausbau im Hinblick auf Hinterlassenenfiirsorge
oder auf Erwerbsausgleich im Invaliditdtsfall, aber
auch beztiglich der Hoéhe der Versicherungssumme
(und damit der Priamie) und der Zahlungsart. Gerade
wegen ihrer grossen Anpassungsfihigkeit an die Be-
diirfnisse des einzelnen kénnen die Versicherungen als
taugliches Mittel auch der privaten Altersvorsorge
betrachtet werden. Dr. Hans Goetsch

49



	Orientierung über die Einzelversicherung

